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ergebnis 

Ausschuss für Sport, Veranstaltungen 
und Freizeit 

02.07.2024 Entscheidung   

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 
Umwelt und Nachhaltigkeit 

11.07.2024 Entscheidung   

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes;  
Teileinziehung des Weges rund um den Auwaldsee (Änderung der Widmungsbeschränkung) und 
Widmungen weiterer Zuwegungen zum Rundweg um den Auwaldsee 
(Referent: Herr Hoffmann) 
 
Antrag: 
 
Die in der Anlage rot dargestellten Wege um den Auwaldsee werden teileingezogen mit der 
nachträglichen Widmungsbeschränkung “Verbot für Fahrzeuge aller Art, Radfahrer frei “. 
Das Teilstück des Rundweges am Nordufer (in der Anlage grün gekennzeichnet) wird als 
beschränkt- öffentlicher Weg mit der Widmungsbeschränkung “Verbot für Fahrzeuge aller Art, 
Radfahrer frei“ gewidmet. 
Die Zuwegungen zum Rundweg um den Auwaldsee (in der Anlage blau gekennzeichnet) werden 
als beschränkt- öffentliche Wege mit der Widmungsbeschränkung “Verbot für Fahrzeuge aller Art, 
Radfahrer frei“ gewidmet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt und bevollmächtigt, das Verfahren durchzuführen und die 
entsprechenden Verfügungen zu erlassen. 
 
 
gez. 
 
Gero Hoffmann 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Der Bezirksausschuss Südost hat den Antrag gestellt, die Wege rund um den Auwaldsee auch für 
Radfahrer freizugeben, da es sich um ein Naherholungsgebiet handelt und hier auch die Nutzung 
durch Radfahrer als Erholungssuchende zuzulassen ist. Des Weiteren führte der 
Bezirksausschuss an, dass derzeit bereits die Wege durch Radfahrer ohnehin schon genutzt 
werden und deshalb dies den tatsächlichen Verhältnissen angepasst werden soll. Das zuständige 
Umweltamt und die Koordinierungsstelle Naherholung haben der Teileinziehung (Änderung der 
Widmungsbeschränkung) und den neuen Widmungen zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass 
keine baulichen Veränderungen durchgeführt werden. 
 
Die betroffenen Wege sind der Anlage zu entnehmen. 
 


